
Einleitung

Es stellt sich die Frage, an welche historische Daten die Erörterungen
anknüpfen sollen. Unter einem verfassungsgeschichtlichen Aspekt ist

der Blick auf die Dienstinstruktionen aus dem Jahr 1808 zu richten. Sie

beinhalten «neues Verfassungsrecht»! und bedeuten einen «Umsturz»

bisherigen Rechts.? Die Zeit des Rheinbundes (1806) und des Deutschen

Bundes (1815) markieren die Anfänge einer neuen politischen Ord-

nung.? Mit dem Rheinbund werden die Souveränität und «Staatswer-
dung» des Fürstentums Liechtenstein in Verbindung gebracht,* die im
Rahmen des Deutschen Bundes gefestigt werden.” Es sind in der Rhein-

bundzeit eine Vielzahl neuer Rechtsvorschriften ergangen, die auch

weitgehend die Epoche des Deutschen Bundes beherrschen.

Die hier vorgenommenezeitliche Eingrenzung lenkt das Augen-

merk auf die Kernphase der liechtensteinischen Verfassungsgeschichte

der Neuzeit (1806-1921), in der die Grundlagen des liechtensteinischen

Verfassungsstaates gelegt worden sind, der dann unter dem Konstitutio-

nalismus zur verfassungsstaatlichen Ordnung weiter entwickelt und aus-
gebaut worden ist, sodass die Grundstrukturen der konstitutionell-

monarchischen Staatsordnung, wie sie noch in der geltenden Verfassung

von 1921 zum Vorschein kommen, in ihrer vollen Tragweite erst vor

dem Hintergrund dieser verfassungshistorischen Entwicklung verständ-

lich werden.

Die Zeit des 18. Jahrhunderts wird nicht in diese Darstellung ein-

bezogen, obwohl sie zweifellos wichtige, geistesgeschichtliche Wirkun-
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